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Impfbustermine
im November

Im November macht der Impfbus des
Landes Rheinland-Pfalz in Kaiserslau-
tern Station. Erst-, Zweit- sowie Boos-
ter-Impfungen gegen das SARS-2-Co-
rona-Virus sind möglich. Wichtig: Aus-
weis nicht vergessen! Die Termine (je-
weils 10 bis 17 Uhr): 3., 18. und 28.
November: Fraunhofer ITWM (Fraun-
hofer-Platz 1), 14. und 24. November:
Fritz-Walter-Stadion. |ps

„Kunst am Bau
und mehr“

Am Freitag, 4. November, um 15 Uhr
veranstaltet das Stadtteilbüro Grü-
bentälchen zusammen mit dem
ADFC-TourGuide Bernd Köppe eine
Fahrradtour durchs Grübentälchen
unter dem Motto „Kunst am Bau und
mehr.“

Vom Stadtteilbüro Grübentälchen,
Friedenstr. 118, geht es 15 km
(Schwierigkeitsgrad leicht – Flach-
etappe, 60 hm) kreuz und quer durch
den Stadtteil und angrenzende Berei-
che zu Kunst am Bau. Diese ist zu se-
hen als Graffitos, Wandmalereien,
Wandmosaike sowie moderne Graffi-
tis und einiges mehr. Geradelt wird
auch bei Regen.

Infos beim Stadtteilbüro Grübentäl-
chen, Telefon: 0631 68031690. |ps

Neue Fundsachen aus
dem Monat September

Beim Fundamt Kaiserslautern wurden
im Monat September folgende Gegen-
stände abgegeben:

18 Schlüssel, ein Mobiltelefon, vier
Bargeldbeträge, eine Armbanduhr, ein
Kinderfahrradsitz und ein E-Bike.

Die Eigentümer können von mon-
tags bis freitags während der Dienst-
zeit das Fundamt Kaiserslautern, Rat-
haus Nord, Benzinoring 1, 3. OG, Zim-
mer C 302 aufsuchen. Auskünfte er-
teilt das Fundbüro auch unter der Te-
lefonnummer 0631 3654023 und -
2451 oder per E-Mail unter fundbue-
ro@kaiserslautern.de. |ps

Telefonsprechstunde
von Anja Pfeiffer

Am Donnerstag, 3. November, findet
die zweite Telefonsprechstunde von
Anja Pfeiffer statt. Anrufen können al-
le, die mit ihr ins Gespräch kommen
möchten und Fragen, Anliegen oder
Anregungen zu ihrem Zuständigkeits-
bereich haben. Die Beigeordnete ist
von 8 bis 9.30 Uhr unter der Durch-
wahl 0631 3651030 zu erreichen. |ps

Einsatz von Feuerwehr und
Rettungskräften wurde geübt

Eine Verpuffung in einem Che-
miesaal des Hohenstaufen-Gym-
nasiums. 25 zum Teil schwer ver-
letzte Kinder und Lehrkräfte, das
Schulgebäude eingehüllt in Feuer
und Rauch. Dazu panische Eltern,
die schon wenige Minuten später
auf dem Schulgelände auftau-
chen, um nach ihren Kindern zu
sehen. Das Szenario, dass am
Samstag in Kaiserslautern durch-
gespielt wurde, erforderte gute
Nerven bei allen Rettungskräften
– und genau deswegen wurde es
geübt.

Die Schwerpunkte der Übung lagen
in der Zusammenarbeit und der Kom-
munikation aller beteiligten Katastro-
phenschutz-Organisationen. Neben
der Rettung der Personen war die
Sichtung und Herstellung der Trans-
portfähigkeit von Verletzten im Um-
feld eines schwer einsehbaren Ein-
satzortes ein Ziel der Übung. Auch die
Betreuung der aufgeregten Angehöri-
gen vor Ort stellte eine Herausforde-
rung dar. Insgesamt 180 Beteiligte,
darunter Dutzende von Laiendarstel-
lerinnen und –darstellern, die Opfer
und Eltern mimten, waren bei der
größten Übung dieser Art seit 2018 im
Einsatz. Die Ergebnisse werden im
Nachgang intensiv ausgewertet und
fließen sowohl in die Ausbildungsplä-
ne des nächsten Jahres als auch in die
strategische Planung des Katastro-
phenschutzes im Stadtgebiet ein.

„Die Übung ist prima gelaufen“,
zieht Martin Gugel, Leiter der Stabs-
stelle Freiwillige Feuerwehr beim Re-
ferat Feuerwehr und Katastrophen-
schutz der Stadt, ein vorläufiges Fazit.
Gemeinsam mit dem Verbandsführer
Mitte, Andreas Frohnhöfer, hatte Gu-
gel die Übung geplant und organisiert.
Zwar gebe es, so Gugel, bei einer

Übung dieser Größenordnung immer
Punkte, die man verbessern könne,
aber eben dafür übe man ja. „Wie gut
und wie schnell das Zusammenspiel
der beteiligten Rettungskräfte funk-
tioniert hat, ist in jedem Fall als Erfolg
zu werten“, so Gugel. „Mein Dank gilt
allen Beteiligten, die das wirklich klas-
se gemacht haben.“

An der Übung beteiligt waren die
vier Innenstadtzüge der Freiwilligen
Feuerwehr, der Grundausbildungs-
lehrgang der Berufsfeuerwehr und
vier Schnelleinsatzgruppen des DRK,
des ASB und der Malteser, dazu Lei-

Große Katastrophenschutzübung am Hohenstaufen-Gymnasium

tende Notärzte und Organisatorische
Leiter sowie zahlreiche Mitglieder der
Jugendfeuerwehr und der Arbeiter-
Samariter-Jugend. Begleitet wurde die
Übung ferner von der PUMA-Einheit
der Feuerwehr, die die Presse betreu-
te, der Multikopter-Einheit der Feuer-
wehr, die das Geschehen per Drohne
aus der Luft überwachte, und von Be-
obachtern von Polizei, THW und Bun-
deswehr.

Ebenfalls vor Ort war Feuerwehr-
und Katastrophenschutzdezernent
Peter Kiefer, der die Bedeutung sol-
cher Übungen unterstreicht: „Eine

Übung dieser Größenordnung ist im-
mer etwas Besonderes. Hautnah mit-
erleben zu können, wie die Rädchen
im Ernstfall ineinander greifen, ist
enorm beeindruckend. Ich bin stolz
auf unsere Einsatzkräfte, die diese
Übung hervorragend gemeistert ha-
ben“, so der Beigeordnete. „Wir hof-
fen alle, dass wir ein Szenario wie die-
ses hier nie wirklich erleben müssen.
Sollte ein solcher Notfall aber den-
noch eintreten, müssen wir bestmög-
lich auf alle Eventualitäten vorbereitet
sein, und dafür war dieses Training
Gold wert.“ |ps

Biomüll wird ab November 14-tägig abgeholt

Die Biotonne ist der beste Ort, um
Obst- und Gemüsereste, Rasen-
schnitt, Speisereste und Schnittblu-
men zu entsorgen. Um die in der war-
men Jahreszeit vermehrt anfallenden
Küchen- und Gartenabfälle zu verwer-
ten und um Geruchsbelästigungen zu
reduzieren, leert die Stadtbildpflege
Kaiserslautern die Biotonnen im Som-
mer wöchentlich. Von November bis
einschließlich Mai erfolgt dann eine
14-tägige Abholung des Bioabfalls.

„Bioabfälle getrennt zu sammeln

Kunststoff gehört nicht in die braune Tonne
und hochwertig zu verwerten ist ein
wichtiger Bestandteil des städtischen
Abfallwirtschaftkonzepts. Dabei hat
die Qualität der gesammelten Abfälle
eine entscheidende Bedeutung“, sagt
Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler.
Aus diesem Grund informiert die
Stadtbildpflege regelmäßig, was in
den Biomüll gehört und was nicht.

Leider landen immer wieder Kunst-
stoffe wie Blumentöpfe, Obst- und Ge-
müseverpackungen sowie Plastiktü-
ten in der Biotonne. Diese Störstoffe

müssen vor der Verwertung aufwen-
dig aussortiert werden, da sie nicht
kompostierbar sind. Der städtische
Entsorgungsbetrieb empfiehlt, Kü-
chenabfälle in Papiertüten zu sam-
meln oder in Zeitungspapier einzuwi-
ckeln. Verdorbene und nicht mehr ge-
nießbare Tomaten, Äpfel und Zitronen
gehören ohne Verpackung in die brau-
ne Tonne.

Für die Entsorgung der Verpackun-
gen stehen der Gelbe Sack sowie die
Gelbe Tonne zur Verfügung.

Die Stadtbildpflege appelliert, Ab-
fälle aus Küche und Garten getrennt
zu sammeln. Das kann sich auch fi-
nanziell lohnen, wenn dadurch eine
kleinere Restmülltonne ausreicht. |ps

Weitere Informationen:

Viele Tipps und Informationen sind hierzu unter
www.stadtbildpflege-kl.de, in der App der
Stadtbildpflege sowie in der Broschüre „Abfall-
kalender der Stadt Kaiserslautern“ verfügbar.

BNE – Jetzt mal konkret!

Unter dem Motto „BNE – Jetzt mal
konkret!“ fand vor wenigen Tagen
ein Workshop rund ums Thema
„Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ (kurz: BNE) statt. Mehr als
40 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer hatten sich in der Scheune
des Stadtmuseums Kaiserslautern
eingefunden, um sich zum Thema
auszutauschen und Konzeptskiz-
zen zu entwickeln. Eingeladen
hatte die Stabstelle Bildung und
Ehrenamt der Stadt.

Bürgermeisterin Beate Kimmel, die
die Anwesenden begrüßte, freute sich
über das breite Interesse an der Werk-
statt. Die Kernaussage von „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ sei, so
Kimmel, nicht neu: Die Konsequenzen
des eigenen Handelns von Anfang an
mit zu berücksichtigen sei seit jeher
elementar. Es gelte nun, diese Reflexi-
on auf die Auswirkungen des eigenen
Tuns auch für die Zukunft und das glo-

bale Geschehen zu erweitern.
Zur Einstimmung in den Themen-

komplex hielt die städtische Klimaan-
passungsmanagerin Anja Jung einen
Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit in
Kaiserslautern. Sie zeigte die Aktivitä-
ten der Stadt vom Beitritt zum Klima-
bündnis 1993 bis zum Masterplan
100-Prozent Klimaschutz auf. Für wei-
tere Inspiration sorgte das Bildungs-
programm der „Gemüse-Ackerde-
mie“, die vor Ort über ihre Angebote
informierte.

Danach ging man daran, an fünf
Thementischen erste Skizzen zu Pro-
jekten zu entwerfen, die sich an den
„17 Zielen zur nachhaltigen Entwick-
lung“ der Agenda 2030 orientierten.
Am Ende standen fünf erarbeitete Ide-
en:

Mit einer „Apfel AG“ beispielsweise
könnten Kinder den Weg eines Kon-
sumprodukts am Beispiel des Apfels
vom Pflanzen, über die Pflege, das
Pflücken bis hin zum Verzehr kennen-

Workshop erarbeitete Konzepte im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

lernen.
Eine weitere Projektgruppe erar-

beitete den Vorschlag eines gemein-
schaftlich gepflegten Stadtgartens
und spielte diesen am Beispiel eines
bereits existierenden Gartens durch.
Vorschlag Nummer 3: Eine „grüne

Bushaltestelle“ an einer Schule in Kai-
serslautern. Diese könnte eine kleine
Oase für Artenvielfalt werden und zu
Patenschaften anregen. Mit der Revi-
sion des Schulalltags unter Aspekten
der Nachhaltigkeit befasste sich der
vierte Tisch. Mit dem Nachhaltigkeits-

ziel „Geschlechtergleichheit“ befass-
te sich eine Gruppe, die einen Stamm-
tisch für Eltern queerer Kinder und Ju-
gendlicher entwickelte. Unter dem Ar-
beitstitel „Queere Köstlichkeiten“
könnte ein gemeinsamer Kochabend
der Zielgruppe einen geschützten
Raum zum Austausch bieten. Die ein-
zelnen Projektvorschläge wurden in
einer abschließenden Diskussions-
und Austauschrunde vorgestellt und
um weitere Ideen von anderen Teil-
nehmenden bereichert.

Mit der Veranstaltung knüpfte die
Stabsstelle Bildung und Ehrenamt an
eine Reihe mehrerer Veranstaltungen
an, deren Auftakt im vergangenen
Jahr erfolgte. Damit der angeregte
Austausch seine Fortführung findet,
lud Sabine Michels von der Stabsstel-
le direkt zu einer weiteren Werkstatt
im Frühjahr ein. Die Werkstatt wurde
unterstützt vom BNE Kompetenzzent-
rum Süd und der Zentrale Abfallwirt-
schaft Kaiserslautern (ZAK). |ps

„Europa in
Rheinland-Pfalz

entdecken“

Unter dem Titel „Europa in Rheinland-
Pfalz entdecken“ bietet das Europe Di-
rect Kaiserslautern am 17. November
interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern eine Ganztagesfahrt in die Lan-
deshauptstadt Mainz an. Auf dem
Programm stehen ein Besuch im Haus
Burgund und beim Partnerschaftsver-
band/4-er Netzwerk unter anderem
mit Informationen zur 60-jährigen
Partnerschaft zwischen Rheinland-
Pfalz und Bourgogne-Franche-Comté.

Bei einem Besuch der Staatskanzlei
erfahren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mehr über die vielfältigen
und interessanten Europaaktivitäten
des Landes. Außerdem gibt es bei
einer Stadtführung europäische Spu-
ren in Mainz zu entdecken. Auf der
Rückfahrt schließlich gibt es Einblicke
in ein von der Europäischen Union ge-
fördertes LEADER-Projekt in Albis-
heim. Das detaillierte Programm zur
kostenlosen Tagesfahrt erhalten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nach der unbedingt erforderlichen
Anmeldung unter europa@kaiserslau-
tern.de oder 0631 3652574 bezie-
hungsweise 0631 3651120. |ps

Ausstellung zur
Geschichte

des Einsiedlerhofs

Ab 3. November ist in der Scheune
des Stadtmuseums eine Ausstellung
zur Geschichte des Einsiedlerhofs zu
sehen. Die Ausstellung zeigt unter an-
derem alte Urkunden, Fotos, Katas-
terkarten und weitere Dokumente, die
vom Stadtmuseum und vom Landes-
archiv in Speyer zur Verfügung ge-
stellt wurden. Im Fokus steht die
Deutschordenskommende, auf die
der heutige Einsiedlerhof zurückgeht.
Anlass ist das 90-jährige Jubiläum der
Eingemeindung des Einsiedlerhofs in
die Stadt Kaiserslautern im Jahr 1932.

Die Ausstellung wurde bis dato im
Bürgerhaus Einsiedlerhof gezeigt, wo
sie am 15. Oktober von Ortsvorstehe-
rin Christina Kadel im Beisein von vie-
len Ehrengästen auch eröffnet wurde.
Im Stadtmuseum wird die Ausstellung
bis Sonntag, 4. Dezember, zu sehen
sein.

Am Eröffnungstag sind alle Interes-
sierte um 19 Uhr zu einem Vortrag des
Historikers Jürgen Keddigkeit zur Ge-
schichte des Einsiedlerhofs und der
Deutschordenskommende eingela-
den. Der Eintritt zum Vortrag und
ebenso in die Ausstellung ist frei. |ps

Dienstagsmarkt entfällt
Aufgrund des Feiertags Allerheiligen
entfällt am Dienstag, 1. November,
der Wochenmarkt ersatzlos. |ps

Digitalcafé für Senioren
Sie haben Probleme im Umgang mit
dem Smartphone? Sie möchten erste
Schritte im Internet unternehmen
oder Fotos auf den PC übertragen?
Dann sind Sie im Digitalcafé genau
richtig. Am Mittwoch, 2. November,
helfen ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Projektes Di-
gitale Hilfe bei den ersten Schritten im
Umgang mit digitalen Medien, wie
Handy, Tablet oder Laptop. In gemütli-
cher Runde werden dabei bei Kaffee
und Gebäck in der Stadtteilwerkstatt
auf dem Gelände des ASZ (Pfaffstr.3
in Kaiserslautern) alle Fragen beant-
wortet.

Das Projekt wird unterstützt von
der Demando GmbH. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. |ps
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Vor dem Schulgebäude wurden die Verletzten versorgt FOTO: PS

Bürgermeisterin Beate Kimmel begrüßte die Anwesenden FOTO: PS
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Bekanntmachung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 den nachfolgenden Bebauungsplan
nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung
vom 03.11.2017 (BGBl. 2017, Teil I, Nr. 72, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO RP vom 24.
November 1998 (GVBl 1998, S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 03.02.2021 (GVBl. S. 66) als Satzung beschlossen.

Stadtteil Morlautern
Bebauungsplanentwurf „Turmstraße - (ehemalige Gärtnerei)“

Planziel: Ausweisung eines AllgemeinenWohngebiets

Begrenzung des Plangebiets:

Es wird nach § 13a Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen dass der Bebauungsplan im be-
schleunigtenVerfahren nach § 13 BauGB ohne die Durchführung einer Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. Die wesentlichen Gründe hierfür sind die ge-
ringe Plangebietsgröße, die bisherige bauliche Nutzung und die Aufnahme der um-
weltrelevanten Belange in die Begründung des Bebauungsplans.

Der Bebauungsplan mit denTextlichen Festsetzungen und der Begründung kann nach
§ 10 Abs. 3 BauGB während der Dienststunden der Stadtverwaltung Kaiserslautern
(montags bis donnerstags von 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr, freitags von
08:00 – 13:00 Uhr) im Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 67653 Kaiserslautern, beim Re-
ferat Stadtentwicklung im 13. Obergeschoss, Zimmer 1310 eingesehen werden. Der
Bebauungsplan ist auch auf der Internetseite der Stadt Kaiserslautern unter www.kai-
serslautern.de/bebauungsplaene verfügbar.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bis-
her zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften, von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215
Abs. 1 BauGB sowie der Bestimmungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Ge-
meindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S.
153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S.
728)), der Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Stadtrates (§ 34 Ge-
meindeordnung) beim Zustandekommen dieses Planes wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 BauGB in Ver-
bindung mit § 88 Abs. 6 der Landesbauordnung in Kraft.

Kaiserslautern, den 19.10.2022
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung, inVerbindung mit § 16 der Hauptsatzung
der Stadt Kaiserslautern und §§ 14 und 16 Baugesetzbuch, wird die vom Rat der Stadt
Kaiserslautern in seiner Sitzung vom 10.10.2022 beschlossene Satzung vom
20.10.2022 hiermit öffentlich bekanntgemacht.

S a t z u n g

der Stadt Kaiserslautern

über eine Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet
Stadtteil Einsiedlerhof „Kaiserstraße – Südöstlicher Stadteingang“

vom 20.10.2022

Aufgrund der §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31.01.1994 (GVBl. 1994, S. 153), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) in Verbindung mit § 14 und § 16

des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022
(BGBl. I S. 1353) hat der Rat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung am 10.10.2022
folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Über den gesamten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs „Kai-
serstraße – Südöstlicher Stadteingang“ wird die Veränderungssperre beschlossen.

Die Begrenzung des räumlichen Geltungsbereichs ist in dem nachstehenden Über-
sichtsplan durch eine unterbrochene, schwarze Linie gekennzeichnet.

§ 2

(1) Im räumlichen Geltungsbereich derVeränderungssperre gemäß § 1 dieser Satzung
dürfen:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch nicht durchgeführt oder bauliche An-

lagen nicht beseitigt werden,
2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken

und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einverneh-
men mit der Stadt Kaiserslautern eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende
öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich geneh-
migt worden sind,Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten
der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsar-
beiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Ver-
änderungssperre nicht berührt.

§ 3

(1) Die Satzung über die Veränderungssperre tritt am Tage der Bekanntmachung in
Kraft.

(2) Die Satzung über die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom
Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit
der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuches nach § 15 BauGB ab-
gelaufene Zeitraum anzurechnen.

(3) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit ein Be-
bauungsplan für den Geltungsbereich gemäß § 1 dieser Satzung rechtsverbindlich
geworden ist.

Kaiserslautern, 20.10.2022

Stadtverwaltung

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-

fertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-
über der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch wird auf folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtlicheVerletzung der dort bezeichne-

ten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtlicheVerletzung derVorschrif-

ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie

nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des dieVer-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die Arbeiten – KNX Sonnenschutz und Beseitigung von Mängeln nach DIN 18 382 für
die Lina-Pfaff-Realschule,plus, Standort: Friedrichstraße werden öffentlich ausge-
schrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2022/10-430

Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung: 31.03.2023
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 14.12.2024

Los 2 Sonnenschutz hat höhere Priorität und kann sofort nach der Auftragserteilung
beginnen 2023.

Los 1 Erneuerung der Verteilung erfolgt schrittweise 2023 bei Bedarf auch 2024.

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3654432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYDFN/documents

Öffnung der Angebote: 18.11.2022, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau Erdgeschoss, Zimmer A016
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 16.12.2022

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik - Ausschreibungen im Internet

Kaiserslautern, den 17.10.2022

gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 03.11.2022, 16:00 Uhr findet im Multifunktionsraum (EG) der Berufsbilden-
den Schule II, Martin-Luther-Straße 20, Kaiserslautern eine Sitzung des Sozialausschusses
statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Bericht PassivhausSozialPlus Darmstadt

3. Unterbringung wohnungsloser Menschen nach dem „Housing First“-Konzept.

4. Aufnahme Frauenzuflucht Kaiserslautern e.V. als beratendes Mitglied

5. Mitgliedschaft der Stadt im Verein Kaiserslautern inKLusiv e.V.

6. Vorstellung neue GemeindeschwesterPlus

7. Mitteilungen

8. Änderung Satzung Seniorenbeirat

9. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Personalangelegenheiten

gez. Anja Pfeiffer
Beigeordnete

Bekanntmachung

Gemäß § 69 Bundesleistungsgesetz wird bekannt gemacht, dass die Bundeswehr in
der Zeit vom 13.11.2022 bis 24.11.2022 im Raum Kaiserslautern die Übung FTX-
BtlGefÜb „CELTIC THUNDER 2022“ durchführt.

Kaiserslautern, 13.10.2022
Stadtverwaltung
gez. Dr. Klaus Weichel

Ortsbezirk Erlenbach

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 03.11.2022, 19:00 Uhr findet in der MZH Theo-Barth-Halle, Am Matzenberg
7b, Kaiserslautern eine Sitzung des Ortsbeirates Erlenbach statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Installation E-Ladesäulen (Antrag der SPD-Fraktion)

3. Aufstellen Paketstation für Versandunternehmen
(Antrag der SPD-Fraktion)

4. Versetzung Verkehrsinsel Bergstraße

5. Verwendung des dem Ortsbeirat zur Verfügung
stehenden Budgets

6. Mitteilungen

7. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Mitteilungen
2. Anfragen

gez. Fritz Henrich
Ortsvorsteher



kln_hp05_amtsb.03

28. Oktober 2022 Seite 3AMTSBLATT Stadt Kaiserslautern

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN

Ehemalige Gärtnerei wird zum Wohngebiet

Morlautern. Im westlichen Randbe-
reich des Stadtteils Morlautern liegt
an der Turmstraße eine ehemals als
Gärtnerei genutzte Fläche, die sich in
privatem Eigentum befindet. Diese
Fläche soll umgenutzt werden. Der
Stadtrat hat dazu im November 2020
einen Bebauungsplan auf den Weg ge-
bracht, der nach erfolgter Öffentlich-
keitsbeteiligung nun in der Sitzung
vom 10. Oktober als Satzung be-
schlossen wurde. Mit dem Bebau-
ungsplan „Turmstraße (ehemalige
Gärtnerei)“ sollen die planungsrecht-
lichen Grundlagen für die Erschlie-
ßung und die Bebauung der brachge-
fallenen Gärtnereifläche geschaffen
werden, um jungen Familien und
sonstigen Bauinteressenten Bauland
zur Verfügung stellen zu können so-
wie eine nachhaltige, geordnete und
städtebauliche Entwicklung zu ge-
währleisten.

Mit der Ausweisung des Wohnge-
biets soll des Weiteren der Bedarf und
die Nachfrage nach Bauplätzen in

Stadtrat beschließt Bebauungsplan für Gelände an der Turmstraße

Morlautern gedeckt werden.
Die Realisierung der Gebietsent-

wicklung wird durch einen Investor er-
folgen. Die Gebietsausweisung er-
folgt als „Allgemeines Wohngebiet“.
Diese bauliche Nutzung ist auch in der
Umgebung des Planbereichs anzu-
treffen und passt sich damit den örtli-
chen Gegebenheiten an. Geplant sind
elf Einfamilienhäuser als Einzelhäuser
und fünf Doppelhaushälften. Darüber
hinaus wurde die Möglichkeit zur Er-
weiterung mit Reihenhäusern zuge-
lassen. Die vorgesehenen Baukörper
werden in zweigeschossiger Bauwei-
se mit zusätzlichem Staffelgeschoss
geplant, die Gebäudehöhe ist auf ma-
ximal elf Meter begrenzt. Wie in mitt-
lerweile vielen Neubaugebieten der
Stadt sind aufgrund der begrenzten
Kanalkapazitäten und der Probleme
bei Starkniederschlägen Flachdä-
cher/Pultdächer notwendig, um zu-
sätzliches Einstauvolumen zu schaf-
fen. Neben den bereits standardmä-
ßig vorgesehenen Maßnahmen zur

Unterstützung der Energiewende so-
wie der ökologischen Aufwertung des
Baugebiets wurde in Absprache mit
dem Investor ferner eine verbindliche
Nutzung von Solarenergie festge-
schrieben. Zur Erschließung ist eine
Ringstraße vorgesehen, die als öffent-
liche Verkehrsfläche gewidmet wer-
den soll. Zudem wird die Breite der Zu-
gangsstraße von der Turmstraße zum
Baugebiet, dort wo es möglich ist, er-
weitert. Mit dem Investor wurde bis
zur Rechtskraft des Bebauungsplans
auf Beschluss des Stadtrats ein Städ-
tebaulicher Vertrag geschlossen, der
unter anderem die Sicherstellung der
öffentlichen Erschließung und die
Kostenübernahmepflichten regelt.

Der Bebauungsplan ist auf der In-
ternetseite der Stadt sowie beim Re-
ferat Stadtentwicklung einsehbar
(siehe dazu die Bekanntmachung im
amtlichen Teil dieser Amtsblattausga-
be). Der Ortsbeirat Morlautern hatte
in seiner Sitzung am 30. Juni 2022 der
Satzung zugestimmt. |ps

Skulpturen nun im Geoportal sichtbar

Kaiserslautern ist nicht nur Barbaros-
sa-Stadt und eine Stadt im Pfälzer-
wald, Kaiserslautern ist eine Stadt der
Skulpturen. Dank vieler Symposien,
dank der Investitionen in Kunst am
Bau und auch dank einiger Schenkun-
gen gibt es im Stadtbild Kaiserslau-
tern aktuell 170 Skulpturen.

Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist
diese Vielzahl gar nicht bewusst, ein-
zelne Skulpturen wie zum Beispiel der
„Brezeladam“ an der Kreuzung Markt-
straße-Eisenbahnstraße oder die
neue Skulptur „Die Aufragende“ vor
dem Museum Pfalzgalerie haben sich
aber eingeprägt. Skulpturen wie „Das
Tier“ im Eselsbachtal haben auch
manchmal zu Diskussionen geführt.
Man begegnet zahlreichen Skulpturen
auf dem Gelände der Universität und
auch auf dem der Gartenschau.
Skulpturen prägen das Gesicht der
Stadt, geben etwas von ihrer Ge-

Kooperation zwischen Bürgerschaft und Verwaltung
schichte wieder, sind mit dem häufig
verwendeten Sandstein ein Zeichen
für die Region, sie sind ein Teil der
Stadtkultur. Nun kann man die Skulp-
turen auch online im Geoportal der
Stadt unter https://geoportal.kai-
serslautern.de/skulpturen finden.

Ermöglicht wurde dies durch die
Zusammenarbeit eines Teams von Eh-
renamtlichen mit dem Verein für Bau-
kultur und den Referaten Kultur,
Stadtentwicklung und der Tourist-In-
formation. Es konnten Fotos und Da-
ten zu den Skulpturen bereit gestellt
werden, die vom Referat Stadtent-
wicklung in den digitalen Stadtplan
eingepflegt wurden. Dort kann man
auch die Entfernung und den Weg von
seinem eigenen Standort abrufen.
„Zukünftig ist geplant, gemeinsam
mit unserer Tourismusabteilung auch
Vorschläge für Spaziergänge und Rad-
touren zur Kunst im Stadtbild auszu-

arbeiten und dort darzustellen“, er-
läutert Christoph Dammann. Das Pro-
jekt sei ein tolles Beispiel für eine gute
Zusammenarbeit zwischen Bürger-
schaft und Stadtverwaltung. Nach
einer Dokumentation der Kunst im
Stadtbild in Buchform durch das Refe-
rat Stadtentwicklung aus dem Jahr
2005 sei es nun durch die digitale
Form möglich, die Informationen je-
derzeit zu aktualisieren.

Seinem Dank an alle Beteiligten
schloss sich auch Bürgermeisterin
Beate Kimmel an: „Was für eine wich-
tige, großartige Gemeinschaftsleis-
tung zum Wohle der Stadt.“ Sie sei be-
geistert und danke auch besonders
Christiane Stephani für ihren Impuls
und die viele Arbeit.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich willkommen, weitere Hinwei-
se zu geben und sich auf Entde-
ckungstour zu begeben. |ps

Stadtteilbüro Grübentälchen
in neuer Trägerschaft

Seit dem Sommer dieses Jahres befin-
det sich das Stadtteilbüro Grübentäl-
chen in Trägerschaft des Deutschen
Roten Kreuzes, DRK-Kreisverband
Stadt e. V.. Aufgrund des ausschrei-
bungsbedingten Wechsels des Trä-
gers wird es nun gemeinsam von Ute
Rottler, welche bereits von 2018 bis
2021 im Stadtteilbüro tätig war, und
Nicole Jörg geleitet.

Zu ihren Aufgaben gehört es, „le-
bendige Nachbarschaften zu beför-
dern und den sozialen Zusammenhalt
zu stärken“ sowie weitere Angebote
im Quartier zu entwickeln. Aktuell
geht es unter anderem gemeinsam
mit der Stadtverwaltung um die Eva-
luation des Integrierten Handlungs-
konzeptes.

Im Stadtteilbüro sind alle Bürgerin-
nen und Bürger mit ihren Ideen, Anre-
gungen, Fragen sowie Kritik und En-
gagement willkommen. Neben der Or-
ganisation und Durchführung von Ak-
tionen und Festen, wie kürzlich dem
Stadtteilfest, sind Angebote des
Stadtteilbüros etwa Montags- und
Handarbeitstreff, PlauderKaffee, kos-
tenlose Unterstützung bei Bewerbun-
gen, eine Spaziergruppe für Senioren
und Seniorinnen, wöchentliche Aus-
flüge und Hilfe/Anleitung beim Nähen

Tag der offenen Tür am Donnerstag, 3. November

sowie ganz neu ein wöchentliches
Mobilitätstraining. Auch ein Stadtteil-
garten steht allen offen.

Während der Öffnungszeiten des
Stadtteilbüros können Tauschbox, Bü-
chertauschecke, Litfaßsäule und ein
Tablet genutzt und kostenlos die
Rheinpfalz gelesen werden. Im Stadt-
teilbüro gibt es einen kostenlosen
Stadtteilplan des Grübentälchens so-
wie Gelbe Säcke, es ist Refill Station,
sammelt Briefmarken für Bethel und
Alt-Handys.

Um sich allen Bürgerinnen und Bür-
gern des Stadtteils persönlich vorzu-
stellen, lädt das Stadtteilbüro Grü-
bentälchen am Donnerstag, 3. No-
vember, von 13 bis 18 Uhr zu einem
Tag der offenen Tür ein. |ps

Kontakt:

Zu erreichen ist das Stadtteilbüro Grübentälchen
unter folgenden Kontaktdaten:
Friedensstraße 118, 67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631 680316 90
stadtteilbuero@kv-kls.drk.de
https://gruebentaelchen.de/

Öffnungszeiten:

Montag: 14 bis 16 Uhr
Dienstag: 14 bis 18 Uhr
Jeden 1. Dienstag im Monat Sprechstunde des
Seniorenbeirats
Mittwoch: 11 bis 12.30 Uhr kostenloses Bera-
tungsangebot der Betreuungsvereine
14 bis 16 Uhr kostenlose Übersetzungshilfe
Deutsch-Arabisch
Donnerstag: 10 bis 14 Uhr
13 bis 14.30 Uhr Sprechstunde der Gemeinde-
schwesterPlus und jeden 2. Donnerstag im Mo-
nat Sprechstunde der Seniorenberaterin
Freitag: 13.30 bis 15.30 Uhr Migrationsberatung
durch die Diakonie

Digitalisierung ermöglicht
Bewegungsvielfalt

Zubehör für Ausdauer und Krafttrai-
ning direkt vor Ort, wo man trainiert –
Dank der neuen Sportbox können sich
Bürgerinnen und Bürger an einer brei-
ten Auswahl an Sportgeräten bedie-
nen. Ab sofort kann das neue System
im Volkspark genutzt werden. Die
Ausleihe des Equipments erfolgt über
eine App und ist kostenlos.

„Ein digitales System im Hinter-
grund macht das einfache Ausleihen
entsprechend der eigenen Präferen-
zen hinsichtlich Tageszeit, Nutzungs-
dauer und -umfang möglich“, erklärt
Ilona Benz, strategische Gesamtpro-
jektleitung des Modellprojekts Smart
City, den praktischen Nutzen der
Sportbox für die Freizeitgestaltung
der Bürgerinnen und Bürger. „Im Rah-
men des Smart-City-Projekts
Stadt.Raum.Wir. möchten wir auch
die öffentlichen Grünflächen in der
Stadt besser nutzbar machen. Und
was bietet sich im Grünen besser an
als Sport und Spaß?!“, erläutert Benz
die Hintergründe.

Mit verschiedenen Geräten ausge-
stattet, kommen sportbegeisterte
Lautrerinnen und Lautrer mit der
Sportbox voll auf ihre Kosten: Fitness-
bänder, Sportmatten, Faszienrollen,
Medizinbälle, Springseile, Kettlebells,
ein Koordinations-Tool sowie Pylonen
bilden die Grundlage, sowohl Kraft
und Ausdauer als auch Beweglichkeit
und Koordination zu trainieren.

Und so funktioniert es:
Für die Nutzung der Sportbox ist eine

Stadt.Raum.Wir. präsentiert neue Sportbox im Volkspark

Registrierung in der dazugehörigen
App erforderlich. Die App ist im App
Store und bei Google Play erhältlich
(Stichwort „Sportbox App and Move“).
Um die Richtigkeit der Anmeldedaten
zu überprüfen, fällt eine einmalige Ge-
bühr von 50 Cent an. Nach der Regis-
trierung ist die komplette Nutzung
kostenlos. In der Anwendung können
in einem digitalen Terminkalender
freie Zeiten gebucht werden. Sobald
die Buchung erfolgt ist, kann die
Sportbox geöffnet und das gewünsch-
te Zubehör entliehen werden. In der
App finden sich darüber hinaus Video-
Anleitungen zur richtigen Nutzung der

Trainingsgeräte sowie die Möglich-
keit, persönliche Trainingspläne zu er-
stellen. Ein Kontrollsystem der Box
gleicht den Bestand ab und meldet
Diebstahl oder Vandalismus. Der be-
nötigte Strom wird über eine Solaran-
lage gespeist, die sich auf der Ober-
seite der Sportbox befindet. |ps

Weitere Informationen:

Bei Fragen oder Anregungen freut sich der Pro-
jektverantwortliche, Patrick Glaser, über eine
Kontaktaufnahme per E-Mail: patrick.gla-
ser@kaiserslautern.de

NICHTAMTLICHER TEIL

Das Gelände der ehemaligen Gärtnerei im September 2021 FOTO: STADT KAISERSLAUTERN

Ute Rottler und Nicole Jörg leiten
das Stadtteilbüro

FOTO: STADTTEILBÜRO GRÜBENTÄLCHEN

Die Sportbox ist mit einem Solarpanel ausgestattet, das für den nötigen
Strom sorgt FOTO: HERZLICH DIGITAL


